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Anlage VI zur SV IX/827





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-

Westfalen vom 12.05.2017 bzgl. der Aufstellung des Bebauungsplanes „Östlich der 

Höpinger Straße“ im Ortsteil Darfeld    

  

Anlage VI zur SV IX/827  

 

Der Hinweis, dass Werbeanlagen gem. §§ 25/28 StrWG NRW in einem Abstand von 20 m 

zur Landesstraße nicht erlaubt sind bzw. in einem Abstand von  20 m bis 40 m der 

Zustimmung des Straßenbaulastträgers bedürfen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass der Straßenbaulastträger der L 555 in jedem Einzelfall bei der Errichtung 

von Werbeanlagen am Gebäude sowie bei freistehenden Werbeanlagen außerhalb der  

20m-Zone zu beteiligen ist, wird zur Kenntnis genommen.   

 

Entsprechende Hinweise werden in die Planzeichnung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 


